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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1385/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 08.05.2023 
Bereich: Stabsstelle Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung 
Bearbeitet von: Judith Wagener 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Jugendhilfeausschuss 13.06.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Benennung des 20. Familienzentrums zum Kindergartenjahr 2023/24 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen beschließt, für das Kindergartenjahr 2023/2024  
 

die Tageseinrichtung für Kinder St. Peter und Paul, Kreutzstraße 10, 57074 Siegen, 
     der Katholischen Kindertageseinrichtungen Siegerland-Südsauerland gGmbH 

 
als 20. Familienzentrum in die Jugendhilfeplanung aufzunehmen und dem Ministerium für 
Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen zu benennen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 07.03.2023 darüber unterrichtet, dass im 
kommenden Kindergartenjahr (01.08.2023 – 31.07.2024) erneut weitere 150 Kontingente 
zum Ausbau der Familienzentren zur Verfügung stehen werden. 
 
Für das Kindergartenjahr 2023/2024 wurde dem Jugendamt der Stadt Siegen durch den 
oben genannten Kontingenterlass und das LWL-Rundschreiben Nr. 09/2023 vom 10.03.2023 
die Möglichkeit eingeräumt, eine weitere Tageseinrichtung für Kinder (TfK) für die Weiter-
entwicklung zum Familienzentrum vorzuschlagen. 
Die Aufgaben und die konzeptionellen Grundlagen sowie die Förderung von Familienzentren 
werden in §§ 42 und 43 KiBiz geregelt. Die Förderung beträgt nach § 43 KiBiz 20.000 € p.a. 
 



Vorlage Nr. VL 1385/2023  Seite 2 / 5 
 

  . . . 

Familienzentren sind damit beauftragt, leicht zugängliche und am Bedarf des Sozialraums 
orientierte Angebote für die Beratung, Unterstützung und Bildung von Familien vorzuhalten 
oder zu vermitteln.  
 
„Die Familienzentren haben in besonderer Weise die Aufgabe, 
1. Eltern bei der Förderung ihrer Kinder umfassend zu unterstützen und die 

unterschiedlichen Lebenslagen und Bedarfe der Familien im Einzugsgebiet zu 
berücksichtigen, 

2. mit verschiedenen Partnern zu kooperieren und familienunterstützende Angebote zu 
bündeln und zu vernetzen, 

3. Angebote für Familien im Sozialraum zu öffnen, deren Kinder nicht in der 
Tageseinrichtung des Familienzentrums betreut werden, 

4. Sprachförderung für Kinder und ihre Familien anzubieten, auch solche, die über § 19 
hinausgeht1 insbesondere sind das Sprachfördermaßnahmen für Kinder im Alter 
zwischen vier Jahren und Schuleintritt mit zusätzlichem Sprachförderbedarf, die keine 
Kindertageseinrichtung besuchen, und 

5. an Präventionsangeboten mitzuwirken, die vor allem auf der Grundlage von Konzepten 
der örtlichen Jugendhilfeplanung umgesetzt werden.“ 

 
Für die Einrichtung, die die o.g. Aufgaben nach § 42 KiBiz wahrnimmt, gewährt das Land dem 
Jugendamt ab dem 01.08.2020 einen zusätzlichen Zuschuss von 20.000 € p.a. Dieser 
Zuschuss wird an die Einrichtungen weitergeleitet, die in die örtliche Jugendhilfeplanung 
aufgenommen wurden und an dem Verfahren für das Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ 
erfolgreich teilnehmen (Zertifizierungsverfahren)2. 
 
Bislang sind folgende Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) in Siegen als Familienzentrum 
zertifiziert bzw., da die Zertifizierung jeweils für 4 Jahre gültig ist, re-zertifiziert (Auflistung in 
Reihenfolge der Benennung seit der Pilotphase im Jahr 2006): 
 
2006: 
1, Evangelisch-Freikirchliche TfK Regenbogen (Verein Hilfe zum Leben e.V.); 

Heidenbergstr. 1 c, 57072 Siegen-Heidenberg; 
2. Ev. TfK Am Vogelsang, Talstraße 17, 57076 Siegen-Weidenau; 
2007: 
3. Siegerländer Kindergruppe TfK, Striegelborn 15, 57080 Siegen-Niederschelden; 
4. Evangelische TfK Kunterbunt, Augärtenstraße 2, 57074 Siegen-Kaan-Marienborn; 
5. AWO-TfK, Am Sohlbach 18, 57078 Siegen-Geisweid; 
2008: 
6. Katholische TfK St. Marien, Lindenstraße 17, 57080 Siegen-Eiserfeld; 
7. TfK Montessori-Kinderhaus, Klopstockstr. 2, 57072 Siegen-Wellersberg; 
8. Ev. TfK 5-er Verbund Klafeld (Sonnenstraße 33a, Bruchwiese 15, Stormstraße 1,  

An der Talkirche 4, Jasminweg 1), 57078 Siegen-Geisweid; 
2009: 
9. Verbund Lindenberg: Kindertreff Lindenberg, Ev. TfK Weilburger Straße 34, OGGS 

Lindenberg (3er Verbund), 57074 Siegen-Lindenberg; 
 

1 § 19 KiBiZ = Sprachliche Bildung, 
2 GV.NRW.2021  S. 420 / DVO KiBiz Teil 3 Gütesiegel „Familienzentren NRW“ 
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2010: 
10. Christofferwerk e.V., Am Lohgraben , 57074 Siegen-Mitte; 
2012: 
11. AWO-TfK, Waldesruh 40, 57080 Siegen-Dreisbach; 
2013: 
12. Verbund Fischbacherberg: AWO TfK Breslauer Straße 4 mit Ev. TfK Ypernstraße 155 

(2er Verbund), 57072 Siegen-Fischbacherberg; 
2015: 
13. TfK Stadt Siegen, Gläserstr. 29, 57074 Siegen-Mitte; 
2016: 
14. DRK-TfK, Ernstweg 15, 57076 Siegen-Weidenau; 
2017: 
15. Verbund Siegen-Nord; AWO-TfK Wildrosenallee 16 und Kinder- und 

Jugendeinrichtung Am Westhang (Wildrosenallee 14), 57078 Siegen-Geisweid; 
2018: 
16. Katholische TfK St. Joseph, Weidenauer Straße 28, 57076 Siegen-Weidenau; 
2019: 
17. Ev. TfK, Am Sender 17, 57072 Siegen-Giersberg; 
2020: 
18. TfK der Diakonie GmbH, Hengsbachstraße 158, 57080 Siegen 
2022: 
19. AWO-TfK, Wilhelm-Siebel Weg 1, 57080 Siegen-Gosenbach 
 
Zur Vorbereitung dieses Beschlusses wurden am 19.04.2023 alle Trägervertreter / 
Geschäftsführungen im Rahmen der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII 
aufgefordert, eine Interessensbekundung abzugeben, sofern der Wunsch einer Einrichtung 
nach einer Weiterentwicklung als Familienzentrum besteht. Darauf gab es zwei 
Rückmeldungen. 
 
• Der Träger Katholische Kindertageseinrichtungen Siegerland-Südsauerland gGmbH hat 

eine Interessensbekundung für seine Tageseinrichtung für Kinder St. Peter und Paul, 
Kreutzstraße 10, in Siegen-Mitte abgegeben. 

• Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe hat eine 
Interessensbekundung für ihre Tageseinrichtung für Kinder, Zeil 25, in Siegen-
Niederschelden abgegeben. 

 
Die Benennung der Tageseinrichtung für Kinder für das Kindergartenjahr 2023/24 erfolgt 
unter dem Gesichtspunkt der kleinräumigen Auswahlkriterien zur Förderung von Familien-
zentren.  
 
Der Unterausschuss Kindertagesbetreuung des JHA hat sich in seiner Sitzung am 16.05.2023 
mit der Auswahl der Bewerbungen und der Gewichtung der Kriterien beschäftigt. Den 
Mitgliedern liegen die Interessensbekundungen vor. 
 
Beide Einrichtungen erfüllen die im Unterausschuss Kindertagesbetreuung am 16.05.2023 
beratenen Kriterien.  
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Nach gründlicher Abwägung verschiedenen Gesichtspunkte wie räumliche Lage und 
sozialraumbezogene Verteilung aller Familienzentren sowie der aktuellen 
einrichtungsbezogenen Daten wurde ein nahezu gleiches Ergebnis erzielt. Erst auf Grundlage 
der Daten des Sozialmonitorings 2021 mit dem Schwerpunkt Armut und Armutsbekämpfung, 
insbesondere der Auswertung von Daten zu altersgerechter Sprachentwicklung, Erstsprache 
Deutsch und Auffälligkeiten im Umgang mit Zahlen und Mengen empfiehlt die Verwaltung 
des Jugendamtes, der Interessensbekundung des Trägers 
 

Katholische Kindertageseinrichtungen Siegerland-Südsauerland gGmbH  
für die Tageseinrichtung für Kinder St. Peter und Paul, Kreutzstraße 10 

 
zu folgen und dem Land diese Einrichtung als Familienzentrum zu benennen. 
 
Die zusätzliche Förderung des 20. Familienzentrums erfolgt aus Mitteln des Landes und 
bleibt für die Stadt Siegen haushaltsneutral.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
20.000 € 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 2023 

 Nein  Ja, mit 
 
 20.000 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
06020101 
Sachkonto 
5318020 

     

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
gez. 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Andreas Matzner 
Abteilungsleiter Kinder-, Jugend- und Familienförderung 
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




